CreQzZwo

MARKETING, DAS GASTE BEWEGT.

Allgemeine Geschaftsbedingungen (AGB)
Stand: 01.06.2026

Diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) gelten ausschliellich gegenuber Un-
ternehmern im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des &ffentlichen Rechts und
offentlich-rechtlichen Sondervermégen (nachfolgend insgesamt ,Kunde®).

1. Geltungsbereich

1.1 Diese AGB regeln die Geschaftsbeziehung zwischen der CREA GmbH, Friedhofstral3e
13, 49088 Osnabrulck, vertreten durch den GeschaftsfUhrer Markus Michels (nachfol-
gend ,CREA") und dem Kunden.

1.2 Diese AGB gelten in ihrer jeweils bei Vertragsschluss aktuellen Fassung fur alle An-
gebote, Auftrage und Vertrage von CREA, soweit nicht schriftlich oder in Textform ab-
weichend vereinbart.

1.3 Abweichende, entgegenstehende oder erganzende Geschaftsbedingungen des
Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, auch wenn CREA ihnen nicht gesondert wi-
derspricht. Dieses Schweigen gilt als Ablehnung.

1.4 FUr Webhosting-, Hosting-, Betriebs-, Wartungs-, Pflege- und Administrationsleis-
tungen in Bezug auf Software-Applikationen gelten vorrangig die hierfur einschlagi-
gen Besonderen Bedingungen von CREA (insbesondere die ,Webhosting-Bedingun-
gen" sowie die ,Besonderen Bedingungen fur gehostete und gemanagte Software-Ap-
plikationen") in ihrer jeweils aktuellen Fassung. Diese AGB gelten insoweit erganzend,
soweit die jeweiligen Besonderen Bedingungen keine abweichende Regelung treffen.
Reine Rechenzentrums- und Infrastrukturleistungen Dritter werden auf Grundlage der
Bedingungen des jeweiligen Anbieters erbracht.

2. Vertragsschluss, Leistungsgegenstand, Vertragsunterlagen

2.1 Gegenstand des Vertrages sind Agenturleistungen, insbesondere Konzeption und
Erstellung von Webseiten und Webanwendungen, Apps, Grafikdesign, Print-Werbe-
mittel, Social Media Betreuung, Social Media Advertising, Suchmaschinenoptimierung
(SEO), Suchmaschinenwerbung (SEA), Strategieberatung, Workshops sowie Schulun-
gen, Beratung und Implementierung im Bereich Kunstliche Intelligenz (KI).

2.2 Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus dem Angebot von CREA, ggf. Leis-
tungsbeschreibung/Anlage, Pflichtenheft/Lastenheft, Projektplan, Ticketsystem- oder
Meeting-Protokollen sowie diesen AGB (zusammen ,Vertragsunterlagen®). Bei Wider-
spruchen gilt folgende Rangfolge: (1) individuelle Vereinbarung/Angebot, (2) Leistungs-
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beschreibung/Anlagen, (3) Pflichtenheft/Protokolle, (4) diese AGB.

2.3 Angebote sind freibleibend, soweit nicht ausdrucklich als verbindlich bezeichnet.
Soweit nicht anders angegeben, betragt die Angebotsbindung 6 Wochen ab Ange-
botsdatum.

2.4 Ein Vertrag kommt zustande, wenn der Kunde das Angebot in Textform annimmt
und CREA den Auftrag in Textform bestatigt. Einer Auftragsbestatigung steht es gleich,
wenn CREA auf ausdruckliche Veranlassung des Kunden (z. B. Projektstart-Freigabe,
Terminbestellung, Zugangserteilung, Abruf von Teilleistungen) mit der Leistungsaus-
fuhrung beginnt. Eine Bestatigung per E-Mail ist ausreichend.

2.5 Briefings: Das Briefing des Kunden (inkl. Workshops, Einzelabstimmungen) ist Ver-
tragsbestandteil. Erteilt der Kunde das Briefing mundlich, erstellt CREA eine Zusam-
menfassung (,Gesprachsprotokoll”) und Ubermittelt diese in Textform. Widerspricht
der Kunde nicht innerhalb von 5 Werktagen nach Zugang in Textform, gilt das Ge-
sprachsprotokoll als genehmigt.

2.6 Dienst- und Werkleistungen: Soweit nicht ausdrucklich eine werkvertragliche Leis-
tung (mit Abnahme) vereinbart ist, erbringt CREA die Leistungen als Dienstleistung.
Ein bestimmter wirtschaftlicher oder technischer Erfolg ist nur geschuldet, wenn aus-
drucklich als verbindlicher Erfolg vereinbart.

2.7 Nicht geschuldete Leistungen: Ohne ausdrlUckliche Beauftragung schuldet CREA
insbesondere nicht:

* laufende Pflege, Wartung, Updates, Security-Patching, Monitoring
* redaktionelle Erstellung oder laufendes Einpflegen von Inhalten

+ Betrieb/Hosting, Bereitstellung von Speicherplatz, Domains/DNS

« App-Store-Listing/Vertrieb

+ rechtliche Prifung der Inhalte/Claims/Datenschutztexte

3. Leistungsumfang, Projektorganisation, Teil- und Fremdleistun-
gen
3.1 CREA ist zu Teilleistungen berechtigt, soweit diese fur den Kunden zumutbar sind.

3.2 Gestalterische Leistungen erfolgen im Rahmen Ublicher klnstlerischer Gestaltungs-
freiheit. Muster und Entwurfe dienen der Abstimmung und stellen ohne ausdruckliche
Zusage keine Beschaffenheitsgarantie dar.

3.3 Subunternehmer: CREA ist berechtigt, Leistungen ganz oder teilweise durch quali-
fizierte Subunternehmer erbringen zu lassen.
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3.4 Fremdleistungen: Soweit CREA im Auftrag des Kunden Leistungen Dritter vermit-
telt oder beauftragt (z. B. Druck, Stockmedien, Lizenzen, Domains), handelt CREA als
Vermittler. Vertrage Uber Fremdleistungen kommen zwischen Kunde und Drittem zu-
stande, sofern nicht ausdrlcklich anders vereinbart. CREA kann im Namen des Kunden
handeln, wenn der Kunde CREA hierzu in Textform bevollmachtigt.

3.5 Kostenvoranschlage fur Fremdleistungen sind unverbindlich, soweit der Dritte An-
derungen vornimmt. Der Kunde tragt die Kosten der Fremdleistungen.

4. Anderungen (Change Requests) und Mehraufwand

41 Anderungsverlangen: Verlangt der Kunde nach Vertragsschluss Anderungen oder
Ergédnzungen, die Uber den vereinbarten Leistungsumfang hinausgehen, liegt ein An-
derungsverlangen (,Change Request”) vor.

4.2 Verfahren: Change Requests sind in Textform einzureichen. CREA pruft Auswirkun-
gen auf Aufwand, Verglutung und Termine und unterbreitet ein Nachtragsangebot.

4.3 Vergutung/Termine: Mehraufwand wird nach Vereinbarung vergutet, hilfsweise
nach den im Angebot, in einer Preisliste oder einer individuellen Vereinbarung ge-
nannten Stundensatzen. Sind keine Stundensatze vereinbart, teilt CREA dem Kunden
die fur den Change Request geltenden Stundensatze vor Beginn der Ausfuhrung in
Textform mit. CREA beginnt mit der Ausfuhrung des Change Requests erst nach Frei-
gabe durch den Kunden in Textform. Termine verlangern sich angemessen.

4.4 Einigungsfrist: Koommt innerhalb der von CREA gesetzten angemessenen Frist kei-
ne Einigung zustande, bleibt es beim ursprunglichen Leistungsumfang.

5. Mitwirkungspflichten des Kunden

5.1 Der Kunde stellt alle zur Leistungserbringung erforderlichen Informationen, Inhalte,
Zugange, Lizenzen und Materialien rechtzeitig, vollstandig und in geeigneten Forma-
ten zur Verfugung.

5.2 Der Kunde benennt entscheidungsbefugte Ansprechpartner und sorgt fur zeitnahe
Freigaben. Feedback- und Freigabefristen ergeben sich aus dem Projektplan; mangels
Vereinbarung gelten 5 Werktage.

5.3 Verzogerungen/Mehrkosten aufgrund fehlender oder verspateter Mitwirkung ge-
hen zu Lasten des Kunden. CREA kann dadurch bedingte Mehrzeiten gesondert ab-
rechnen.

5.4 Der Kunde sorgt fur die Einhaltung interner Compliance-Vorgaben (z. B. Cl, Brand
Guidelines, Freigabeprozesse) und informiert CREA hierUber vor Projektstart.

CREA GmbH @ 0541 404640 Geschaftsfuhrer: Markus Michels member of
FriedhofstraBe 1a ® info@creazwo.de AG Osnhabrick HRB 17194 = Creogroup
49088 Osnabrick www.creazwo.de USt.-IdNr.: DE 153 845 729




CreQzZwo

MARKETING, DAS GASTE BEWEGT.

5.5 Der Kunde ist fur die rechtliche Zulassigkeit der von ihm bereitgestellten Inhalte,
Aussagen (Claims), Angebote und Kennzeichnungen verantwortlich. CREA schuldet
keine Rechtsberatung.

6. Besondere Regelungen fir Web- und Softwareleistungen

6.1 Leistungsabgrenzung Betrieb: Hosting, Domainregistrierung, DNS, E-Mail, Server-
betrieb, Monitoring, Backups und laufende Wartung sind nur geschuldet, wenn aus-
drucklich beauftragt.

6.2 Technische Rahmenbedingungen: Sofern nichts anderes vereinbart, liefert CREA
Webprojekte fur aktuelle Versionen gangiger Browser (jeweils die zuletzt veroffentlich-
te Hauptversion von Chrome, Edge, Firefox, Safari) sowie fur marktubliche Displayauflo-
sungen. Sonderanforderungen (z. B. Legacy-Browser, spezielle Endgerate) sind geson-
dert zu vereinbaren.

6.3 Drittkomponenten: Leistungen kénnen auf Drittsoftware, Plugins, Frameworks,
Themes oder APIs basieren. CREA hat keinen Einfluss auf die klinftige Verfugbarkeit,
Funktionsweise oder Kompatibilitat dieser Drittkomponenten. CREA haftet nicht fur
Funktionsstérungen, Leistungsausfalle oder Inkompatibilitaten, die durch Anderungen,
Updates, Einschrankungen oder die Einstellung von Diensten durch den Drittanbieter
verursacht werden, sofern CREA diese nicht vorsatzlich oder grob fahrlassig zu vertre-
ten hat.

6.4 Ubergabe/Deployment: Soweit Deployment vereinbart ist, erfolgt dieses auf vom
Kunden bereitgestellten Zielsystemen/Zugangen. Der Kunde stellt sichere Zugange
bereit (z. B. 2FA, Rollenrechte).

6.5 Datenmigration: Migrationen (Alt-Systeme, CMS, CRM, Shopdaten) sind nur ge-
schuldet, wenn ausdrucklich vereinbart. Der Kunde erstellt vor Migration vollstandige
Backups.

7. SEO-Leistungen

7.1 SEO-Leistungen hangen u. a. von Algorithmen, Wettbewerb, Technik/Content des
Kunden und MafBnahmen Dritter ab. Ein bestimmter Rang, Traffic oder Umsatz ist nur
geschuldet, wenn ausdrucklich als verbindlicher Erfolg vereinbart.

7.2 Sofern Reporting vereinbart ist, gilt die im Angebot festgelegte Messmethodik (z. B.
Google Search Console, Google Analytics, Dritttools). Der Kunde stellt hierfur erforderli-
che Zugange und Einwilligungen bereit.

7.3 MalBnahmen an Systemen des Kunden (z.B. CMS, Server, Shop) erfolgen nur, soweit
der Kunde die erforderlichen Rechte und Zugange einraumt.
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8. SEA und Social Media Advertising

8.1 Kontoinhaberschaft: Werbekonten (z. B. Google Ads, Meta Business) sollen im Ei-
gentum und unter der primaren Kontrolle des Kunden gefuhrt werden. CREA erhalt
die fur die Betreuung notwendigen Zugriffsrechte (Admin/Partner).

8.2 Werbebudgets/Plattformkosten: Plattformkosten (Media Spend) sind nicht Be-
standteil der Agenturvergutung und werden vom Kunden direkt an die Plattform ge-
zahlt, sofern nicht ausdriucklich anderes vereinbart. Soweit vereinbart ist, dass CREA die
Plattformkosten im Namen oder im Auftrag des Kunden verauslagt, werden diese dem
Kunden zuzUglich einer BearbeitungsgebUhr (Handling Fee / Aufschlag) in Rechnung
gestellt. CREA ist in diesem Fall berechtigt, die voraussichtlichen Media-Budgets mo-
natlich im Voraus in Rechnung zu stellen (Vorkasse). CREA ist erst nach vollstandigem
Zahlungseingang zur Schaltung der Anzeigen verpflichtet.

8.3 Budgetfreigabe: Der Kunde legt Budgets und Laufzeiten in Textform fest. Ohne
Budgetfreigabe ist CREA berechtigt, Kampagnen zu pausieren.

8.4 Freigaben/Claims: Der Kunde ist fur die inhaltliche und rechtliche Richtigkeit von
Anzeigen, Zielseiten, Preisangaben, Pflichtinformationen und Claims verantwortlich.
CREA setzt Vorgaben des Kunden um.

8.5 Sperrungen/Disapprovals: CREA haftet nicht fur Ablehnungen, Einschrankungen
oder Sperrungen durch Plattformen, soweit CREA diese nicht vorsatzlich oder grob
fahrlassig verursacht hat.

8.6 Tracking/Consent: Soweit Conversion-Tracking vereinbart ist, stellt der Kunde die
erforderlichen Einwilligungen (CMP/Consent) und rechtlichen Grundlagen sicher.

9. Social Media Betreuung

9.1 Plattformabhangigkeit: Funktionen, Reichweiten und Verflgbarkeiten sozialer
Netzwerke k&nnen sich jederzeit andern. Ein bestimmter Erfolg ist nur geschuldet,
wenn ausdrucklich vereinbart.

9.2 Zugange/Sicherheit: Der Kunde stellt sichere Zugange (z. B. 2FA) bereit. Konto-
Wiederherstellung und Sicherheitsvorfalle bei Plattformen sind primar vom Kunden zu
betreiben; CREA unterstutzt nach Vereinbarung.

9.3 Community Management: Reaktionszeiten, Moderation und Krisenkommunikati-
on sind nur geschuldet, wenn ausdrucklich vereinbart.

10. KI-Schulung, Beratung und Implementierung

10.1 Leistungscharakter: KI-Schulungen, Beratung und Implementierung sind grund-
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satzlich Dienstleistungen. CREA schuldet keine bestimmte wirtschaftliche oder techni-
sche Wirkung.

10.2 Tool-Einsatz: CREA kann zur Leistungserbringung Kl-Systeme und -Tools einset-
zen, soweit dies zur Leistungserbringung erforderlich oder zweckmaf3ig ist. Soweit der
Kunde den Einsatz bestimmter Tools ausschlieBen mochte, hat er dies vor Leistungs-
beginn in Textform mitzuteilen.

10.3 Daten und Vertraulichkeit: Der Kunde entscheidet, welche Daten/Inhalte CREA
zur Verarbeitung bereitstellt. Der Kunde stellt sicher, dass Ubermittelte Daten rechtma-
Big genutzt werden durfen. Vertrauliche Informationen sollen nur nach vorheriger Ab-
stimmung und, soweit erforderlich, in anonymisierter/pseudonymisierter Form in Kil-
Systeme eingebracht werden.

10.4 Output und Prufung: Kl-generierte oder Kl-unterstutzt erstellte Inhalte kénnen
unvollstandig oder fehlerhaft sein. Der Kunde pruft Ergebnisse fachlich und rechtlich
vor Nutzung und bleibt fur deren Einsatz verantwortlich.

10.5 Compliance und Kennzeichnung: Soweit gesetzliche Pflichten (z. B. nach dem EU
Al Act) den Kunden treffen, insbesondere Kennzeichnungspflichten fur Kl-generierte
Inhalte oder Chatbots gegenuber Endnutzern, ist der Kunde fur die Einhaltung bei der
Veroffentlichung verantwortlich. CREA nimmt Kennzeichnungen nur vor, wenn dies
ausdrucklich beauftragt ist. Eine Rechtsberatung oder verbindliche Compliance-Zertifi-
zierung schuldet CREA nicht.

1. Abnahme (werkvertragliche Leistungen)

11.1 Abnahmepflicht: Bei werkvertraglichen Leistungen nimmt der Kunde die Leistung
innerhalb von 14 Kalendertagen nach Bereitstellungsanzeige in Textform ab.

11.2 Abnahmefiktion: Erfolgt innerhalb der Frist keine Abnahme oder keine schriftliche
Mangelruge mit Fehlerbeschreibung, gilt die Abnahme als erfolgt. Die Abnahme gilt
auch als erfolgt, wenn der Kunde die Leistung produktiv nutzt.

11.3 Teilabnahmen: Abtrennbare Teilleistungen kénnen separat abgenommen werden.

1.4 Unwesentliche Mangel: Unwesentliche Mangel berechtigen nicht zur Abnahme-
verweigerung.

12. Korrekturschleifen

12.1 Soweit nicht anders vereinbart, sind zwei Korrekturschleifen fur den jeweiligen Leis-
tungsstand enthalten. Korrekturen mussen innerhalb der Abnahmefrist (Ziffer 11.1) in
Textform mitgeteilt werden.
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12.2 Korrekturen sind Anpassungen innerhalb des vereinbarten Leistungsumfangs.
Change Requests nach Ziffer 4 sind nicht enthalten.

12.3 Nach Ablauf der Abnahmefrist verfallt das Recht auf die enthaltenen Korrektur-
schleifen.

12.4 Weitere Uberarbeitungen werden gesondert vergutet.

13. Leistungszeit und Verzug
13.1 Termine sind nur verbindlich, wenn sie ausdrucklich als Fixtermin vereinbart sind.

13.2 Bei Verzdgerungen durch hdéhere Gewalt, Ausfalle von Telekommunikation, Platt-
formstorungen, Verzogerungen bei Subunternehmern oder fehlende Mitwirkung des
Kunden verlangern sich Fristen angemessen.

13.3 Verzug: Gerat CREA in Verzug, kann der Kunde Rechte erst nach erfolgloser Set-
zung einer angemessenen Nachfrist (mindestens 14 Tage) geltend machen, soweit
kein gesetzlicher Ausnahmefall vorliegt.

13.4 Leistungszeiten: Sofern nicht ausdrlcklich anders vereinbart, erbringt CREA Leis-
tungen wahrend der Ublichen Burozeiten am Sitz von CREA (Montag bis Donnerstag,
8:30 bis 17:00 Uhr, Freitag, 8:30 bis 16:00 Uhr, ausgenommen gesetzliche Feiertage).

13.5 Leistungen auBBerhalb der Birozeiten: Leistungen auBBerhalb der in Ziffer 13.4 ge-
nannten Zeiten (z. B. abends, nachts, am Wochenende oder an Feiertagen) werden nur
geschuldet, wenn sie vom Kunden ausdrucklich in Textform angefordert oder im An-
gebot vorgesehen sind. Solche Leistungen werden gesondert vergutet (Ziffer 14.9).

14. Vergitung, Rechnungsstellung, Zahlungsbedingungen

14.1 Vergutungen verstehen sich zuzuglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

14.2 Rechnungsstellung/Format: Die Rechnungsstellung erfolgt in der Regel auf elek-
tronischem Weg (z. B. per E-Mail als PDF oder im Format einer E-Rechnung gem. EN
16931). Der Kunde stimmt dem elektronischen Rechnungsversand zu. Rechnungen
sind innerhalb von 10 Kalendertagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug fallig, soweit
nichts anderes vereinbart.

14.3 Teilleistungen/Projektphasen kénnen anteilig abgerechnet werden. CREA ist be-
rechtigt, angemessene Vorauszahlungen zu verlangen.

14.4 SEPA-Firmenlastschrift: Erteilt der Kunde ein SEPA-Firmenmandat, erfolgt der
Einzug frihestens 10 Tage nach Rechnungsdatum.

14.5 Reisekosten werden nach Aufwand abgerechnet, sofern vereinbart.
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14.6 Zahlungsverzug: Der Kunde gerat mit Ablauf der in Ziffer 14.2 genannten Zah-
lungsfrist in Verzug. Verzugszinsen betragen 9 Prozentpunkte Uber dem Basiszinssatz.
Weitere Verzugsschaden bleiben unberuhrt.

14.7 Zuruckbehaltungsrecht/Leistungspause: Bei Zahlungsverzug ist CREA berech-
tigt, Leistungen nach Ankundigung in Textform bis zur Zahlung auszusetzen. Termine
verlangern sich entsprechend.

14.8 Aufrechnung: Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festge-
stellten Forderungen zulassig.

14.9 Vergltung auBBerhalb der Birozeiten: FUr Leistungen auBerhalb der BUrozeiten
nach Ziffer 13.4 gilt die hierfur im Angebot, Preisliste oder einer individuellen Vereinba-
rung festgelegte Vergutung. Soweit keine gesonderte Vergutung vereinbart ist, wer-
den diese Leistungen nach Zeitaufwand zu den vereinbarten Stundensatzen abge-
rechnet.

14.10 Laufende Betreuungsleistungen (Dauerschuldverhaltnisse): Soweit Leistungen
als laufende Betreuung (,Retainer”) vereinbart sind (z. B. SEO-, SEA- oder Social-Media-
Betreuung, Service-Updates), handelt es sich um Dauerschuldverhaltnisse.

14.11 Preisanpassung: CREA ist berechtigt, die VergUtung fur Dauerschuldverhaltnisse
(Ziffer 14.10) einmal jahrlich angemessen anzupassen, um gestiegene Personal- und
Kosten fur Drittdienste auszugleichen. Die Anpassung wird dem Kunden 6 Wochen vor
Inkrafttreten in Textform angekundigt. Betragt die Preiserhohung mehr als 5 %, hat der
Kunde das Recht, den Vertrag zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhdhung au-
Berordentlich zu kundigen.

14.12 Laufzeit und Kiindigung: Dauerschuldverhaltnisse laufen auf unbestimmte Zeit,
sofern nicht im Angebot eine Mindestlaufzeit oder feste Laufzeit vereinbart ist. Sie kon-
nen von jeder Partei mit einer Frist von 1 Monat zum Monatsende in Textform gekun-
digt werden. Das Recht zur auRerordentlichen Kindigung aus wichtigem Grund bleibt
unberuhrt.

14.13 Verglitung bei Vertragsende: Bis zum Wirksamwerden der Kindigung sind die
vereinbarten Vergutungen zu zahlen. Bereits begonnene, vom Kunden veranlasste
Sonderleistungen oder Change Requests werden nach Vereinbarung abgerechnet.

14.14 Ubergabe bei Vertragsende: Der Kunde stellt rechtzeitig alle erforderlichen Mit-
wirkungen fur eine geordnete Ubergabe sicher (z. B. Benennung eines Ansprechpart-
ners, Ubernahme von Zugriffsrechten). CREA unterstitzt eine Ubliche Ubergabe im an-
gemessenen Umfang. Ein darUber hinausgehender Ubergabe- oder Migrationsauf-
wand ist gesondert zu verguten.
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15. Rechte an Arbeitsergebnissen, Nutzungsrechte, Herausgabe

15.1 Schutz: Arbeitsergebnisse (Konzepte, Layouts, Texte, Grafiken, Software, Dokumen-
tationen, Schulungsunterlagen etc.) kdnnen urheberrechtlich geschutzt sein.

15.2 Nutzungsrechte: Der Kunde erhalt die fur den Vertragszweck erforderlichen Nut-
zungsrechte an den vereinbarten Arbeitsergebnissen. Soweit nicht anders vereinbart,
erhalt der Kunde ein einfaches Nutzungsrecht. Der Kunde darf Arbeitsergebnisse an
mit ihm verbundene Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG sowie an von ihm beauf-
tragte Dienstleister weitergeben und diesen die Nutzung gestatten, soweit dies fur den
Vertragszweck, den Betrieb oder die Pflege der Arbeitsergebnisse erforderlich ist. Eine
weitergehende Ubertragung oder Unterlizenzierung an Dritte ist nur mit vorheriger
Zustimmung von CREA in Textform zulassig; die Zustimmung darf nicht unbillig ver-
weigert werden. Im Fall einer Gesamtrechtsnachfolge oder Unternehmensverauf3e-
rung des Kunden durfen Nutzungsrechte auf den Rechtsnachfolger Ubergehen.

15.3 Ubergang: Nutzungsrechte gehen erst mit vollstandiger Zahlung der vereinbarten
Vergutung auf den Kunden Uber.

15.4 Bearbeitungsrechte: Ein Bearbeitungsrecht besteht nur, wenn es ausdrucklich
vereinbart ist.

15.5 Rohdaten/Quellcode: Rohdaten, offene Dateien (z. B. Adobe-Dateien) und Quellco-
de werden nur herausgegeben, wenn dies ausdrucklich vereinbart ist.

15.6 Drittmaterial/Open Source: FUr Standardsoftware und Open-Source-Komponen-
ten gelten die jeweiligen Lizenzbedingungen. Nutzungsrechte erwirbt der Kunde nach
MaRBgabe der jeweiligen Lizenzen.

15.7 Kundendaten: Der Kunde raumt CREA die zur Vertragserfullung notwendigen
Nutzungsrechte an bereitgestellten Materialien ein und versichert, hierzu berechtigt zu
sein.

16. Gewadhrleistung (werkvertragliche Leistungen)
16.1 Gewahrleistungsfrist: Die Gewahrleistungsfrist betragt 12 Monate ab Abnahme.

16.2 Mangelanzeige: Der Kunde zeigt Mangel in Textform mit qualifizierter Fehlerbe-
schreibung an.

16.3 Offensichtliche Mangel sind binnen 14 Tagen ab Abnahme anzuzeigen.

16.4 Nacherfullung: CREA leistet bei berechtigten Mangeln Nacherfullung nach eige-
ner Wahl.

16.5 Eingriffe des Kunden: Ansprlche entfallen, soweit der Kunde oder Dritte ohne Zu-
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stimmung Anderungen vornehmen und der Mangel hierauf beruht.

17. Haftung

17.1 CREA haftet unbeschrankt bei Vorsatz und grober Fahrlassigkeit, bei Verletzung
von Leben, Kérper oder Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz und bei
ausdrucklich Ubernommenen Garantien.

17.2 Bei leicht fahrlassiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung auf
den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

17.3 Im Ubrigen ist die Haftung ausgeschlossen.

17.4 Die Haftungsbeschrankungen gelten auch zugunsten von Mitarbeitern, Vertretern,
Organen und Subunternehmern.

17.5 Fur Leistungen und Entscheidungen Dritter (Plattformen, Registries, Provider) haf-
tet CREA nicht, soweit diese auBerhalb des Einflussbereichs von CREA liegen.

17.6 Der Kunde stellt CREA von Anspruchen Dritter frei, die aus vom Kunden bereitge-
stellten Inhalten, Weisungen, Claims oder der Nutzung der Arbeitsergebnisse entge-
gen diesen AGB resultieren, soweit CREA diese nicht zu vertreten hat.

18. Referenznennung

18.1 CREA ist berechtigt, den Kunden als Referenz zu benennen und Arbeitsergebnisse
in angemessenem Umfang zu Zwecken der Eigenwerbung zu verwenden (z. B. Portfo-
lio/Website). Der Kunde kann dem vor Veroéffentlichung aus wichtigem Grund in Text-

form widersprechen. Nach Veroffentlichung kann der Kunde die weitere Verwendung

fr die Zukunft aus wichtigem Grund in Textform untersagen; bereits hergestellte Re-

ferenzmaterialien durfen in angemessenem Umfang weiterverwendet werden, solan-

ge dies dem Kunden nicht unzumutbar ist.

18.2 CREA darf das Kundenlogo zur Referenznennung verwenden und auf veroffent-
lichte Projekte verlinken.

19. Vertraulichkeit

19.1 Beide Parteien verpflichten sich zur Vertraulichkeit Uber nicht allgemein bekannte
Informationen, insbesondere Konditionen, Know-how, Unterlagen und Geschaftsge-
heimnisse. Die Vertraulichkeitspflicht gilt nicht fur Informationen, die (a) der empfan-
genden Partei bereits nachweislich bekannt waren, (b) ohne Pflichtverletzung allge-
mein bekannt werden, (c) rechtmalf3ig von Dritten ohne Vertraulichkeitsverpflichtung
erlangt werden oder (d) aufgrund gesetzlicher Pflichten oder behérdlicher oder ge-
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richtlicher Anordnung offengelegt werden mussen; in diesem Fall soll die betroffene
Partei die andere Partei vorab informieren, soweit rechtlich zulassig.

19.2 Die Pflicht gilt auch nach Vertragsende.

19.3 Subunternehmer sind entsprechend zu verpflichten.

20. Datenschutz

20.1 Beide Parteien beachten die geltenden Datenschutzgesetze. Soweit CREA perso-
nenbezogene Daten im Auftrag verarbeitet, schlie3en die Parteien bei Bedarf einen
Vertrag zur Auftragsverarbeitung (AVV).

20.2 Der Kunde ist verantwortlich fur rechtliche Texte (z.B. Datenschutzerklarung, Coo-
kie-Banner-Texte, Impressum), sofern nicht ausdrucklich deren Erstellung beauftragt
ist.

20.3 Stellt CREA dem Kunden im Rahmen der Zusammenarbeit Muster, Textbausteine
oder Vorlagen fur rechtliche Texte (z. B. Impressum, Datenschutzhinweise, Cookie-Ban-
ner-Texte, Einwilligungstexte) zur Verfigung, geschieht dies ausschlie3lich als unver-
bindliche Orientierung. CREA erbringt keine Rechtsdienstleistungen und darf keine
Rechtsberatung vornehmen. Solche Muster ersetzen keine anwaltliche Beratung. Der
Kunde ist verpflichtet, rechtliche Texte vor Verwendung eigenverantwortlich prufen zu
lassen und bleibt fur deren rechtliche Richtigkeit und Vollstandigkeit verantwortlich.

21. Wettbewerbsklausel (Abwerbeverbot)

21.1 Der Kunde verpflichtet sich, Mitarbeiter oder eingesetzte freie Mitarbeitende/Erful-
lungsgehilfen von CREA, die dem Kunden im Rahmen der Zusammenarbeit bekannt
werden, wahrend der Vertragslaufzeit und 12 Monate danach nicht gezielt abzuwerben
oder zu beschaftigen. Dies gilt nicht, wenn die betreffende Person sich aus eigenem
Antrieb auf eine allgemein ausgeschriebene Stelle bewirbt und der Kunde keine ge-
zielte Abwerbung vorgenommen hat.

21.2 Fur jeden schuldhaften Versto3 kann CREA eine angemessene Vertragsstrafe ver-
langen, deren Héhe von CREA nach billigem Ermessen festgesetzt wird und im Streit-
fall gerichtlich Uberprufbar ist. Weitergehende Anspruche bleiben unberuhrt; eine Ver-
tragsstrafe wird angerechnet.
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22. Aufbewahrung, Ubergabe, Sicherheit

22.1 Nach Projektabschluss besteht keine Aufbewahrungspflicht von CREA fur Arbeits-
daten, soweit nicht ausdrucklich vereinbart. Der Kunde sichert Ubergebene Daten un-
verzuglich.

22.2 Versand/Transport erfolgt auf Gefahr des Kunden.

23. Optionale Zusatzmodule (nur bei ausdriicklicher Beauftra-
gung)

23.1 Allgemeines: Die in diesem Abschnitt beschriebenen Zusatzleistungen werden
nur geschuldet, wenn sie ausdrucklich im Angebot oder einer individuellen Vereinba-
rung beauftragt sind. Ohne solche Beauftragung bestehen keine Pflichten von CREA
zur Wartung, zu Updates oder zur Barrierefreiheit.

23.2 Service-Updates fur CMS-Systeme (Security Updates)

23.2.1 Leistungsinhalt: Bei beauftragten Service-Updates spielt CREA fur das vom Kun-
den eingesetzte Content-Management-System (nachfolgend ,,CMS*) zeitnah verfugba-
re Sicherheitsupdates ein. Dies umfasst, soweit im Angebot nicht abweichend be-
schrieben, Sicherheitsupdates fur:

* das CMS selbst (Core) innerhalb der jeweils betriebenen Hauptversion

 installierte Erweiterungen/Module/Plugins und Templates/Themes, soweit Up-
dates verfugbar sind und der Kunde die erforderlichen Lizenzen, Zugange und
Wartungsvertrage bereitstellt.

23.2.2 Keine Major-Updates: Major Updates, also ein Wechsel der Hauptversion (z. B.
von Version 6.4 auf 6.5 oder von Version 10 auf 11), sind nicht Bestandteil der Service-Up-
dates, ebenso keine umfassenden Versionssprunge, Migrationen, Refactorings, Re-
Plattforming- oder Re-Launch-Maflnahmen. Solche Leistungen bedurfen einer geson-
derten Beauftragung.

23.2.3 Zeitndhe und Durchfuhrbarkeit: ,Zeitnah" bedeutet innerhalb einer angemes-
senen Frist, in der Regel binnen 20 Werktagen ab Verdffentlichung des jeweiligen Si-
cherheitsupdates. Bei als kritisch eingestuften Sicherheitsupdates bemuht sich CREA
um eine Umsetzung binnen 3 Werktagen. Die Fristen stehen unter dem Vorbehalt,
dass Updates ohne unverhaltnismalfiges Risiko eingespielt werden kdnnen. Bestehen
Kompatibilitatsrisiken, Abhangigkeiten oder Konflikte (z. B. mit Erweiterungen, Tem-
plates, individueller Entwicklung, Hosting-Umgebung), ist CREA berechtigt, Updates
bis zur Klarung zuruckzustellen und den Kunden zu informieren.
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23.2.4 Pauschale, kein Incident Response: Die Service-Update-Pauschale umfasst aus-
schlie3lich die Durchfuhrung der Updates im vereinbarten Umfang. Nicht enthalten
sind insbesondere:

* Wiederherstellung, Bereinigung oder forensische Analyse nach Sicherheitsvor-
fallen

* Entfernung von Malware, Hartungsmaf3nahmen, Penetrationstests
* Wiederherstellung von Verfugbarkeit oder Daten

* NotfallmalBnahmen auBerhalb vereinbarter Zeiten Diese Leistungen konnen ge-
sondert beauftragt und vergutet werden.

23.2.5 Keine Gewabhr fiir Sicherheit und Verfuiigbarkeit: Auch bei beauftragten Ser-
vice-Updates schuldet CREA keine Garantie, dass die Website frei von SicherheitslU-
cken ist oder nicht angegriffen werden kann. Eine bestimmte Verfugbarkeit (Uptime)
wird durch Service-Updates nicht geschuldet.

23.2.6 Mitwirkung: Der Kunde stellt erforderliche Zugange, Wartungsfenster, Lizenz-
nachweise und, soweit vereinbart, eine geeignete Testumgebung bereit. Der Kunde ist
verantwortlich fur vollstandige Backups, soweit nicht ausdrucklich die Erstellung von
Backups als Leistung beauftragt ist.

23.3 Barrierefreiheit (Hinweis auf BFSG / WCAG)

23.3.1 Beauftragungsvorbehalt und Hinweispflicht: Barrierefreiheit wird nur geschul-
det, wenn sie im Angebot ausdrucklich als Leistungsbestandteil vereinbart ist. Der
Kunde ist selbst dafur verantwortlich zu prufen, ob sein Online-Angebot gesetzlichen
Vorgaben zur Barrierefreiheit (insb. Barrierefreiheitsstarkungsgesetz — BFSG) unter-
liegt. Eine Prufung dieser Verpflichtung durch CREA erfolgt nicht. Beauftragt der Kun-
de keine barrierefreie Umsetzung, obwohl er dazu verpflichtet ist, tragt er etwaige
Rechtsfolgen selbst.

23.3.2 Standard und Zielrichtung: Soweit Barrierefreiheit beauftragt ist, richtet sich die
Umsetzung nach WCAG 2.1. CREA schuldet eine weitestgehende barrierearme Umset-
zung im vereinbarten Projektumfang. Eine vollstandige Barrierefreiheit oder eine for-
melle Konformitatserklarung wird nicht geschuldet, soweit nicht ausdrucklich anders
vereinbart.

23.3.3 Grenzen und Abhangigkeiten: Barrierefreiheit kann durch Vorgaben des Kun-
den, Inhalte, Cl-Restriktionen, technische Rahmenbedingungen, eingesetzte Drittkom-
ponenten (z. B. Plugins, externe Widgets, Fonts, Cookie-Banner, Payment-Provider)
und das eingesetzte CMS beeinflusst werden. FUr Barrieren, die auf solche Faktoren zu-
rickzuflUhren sind, tragt der Kunde die Verantwortung, soweit CREA diese nicht zu ver-
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treten hat.

23.3.4 Inhalte des Kunden: Der Kunde ist verantwortlich fur die Barrierefreiheit von
durch ihn gelieferten oder eingepflegten Inhalten (z. B. PDFs, Videos, Texte, Alt-Texte,
Tabellen, Formulareingaben), sofern nicht deren Erstellung oder Uberarbeitung aus-
drucklich beauftragt ist.

23.3.5 Prufung und Abnahme: Soweit vereinbart, erfolgen Prufungen mittels gangiger
Tools und stichprobenartiger manueller Checks. Die Abnahme richtet sich nach Ziffer
1. Die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben im Betrieb, insbesondere laufende Aktualisie-
rungen von Inhalten, bleibt Verantwortung des Kunden.

24, Schlussbestimmungen

24.1 Gerichtsstand und Erfullungsort ist Osnabruck, sofern der Kunde Kaufmann, juristi-
sche Person des offentlichen Rechts oder 6ffentlich-rechtliches Sondervermaogen ist.

24.2 Es gilt deutsches Recht.

24.3 Anderungen und Nebenabreden bedurfen der Textform. Dies gilt auch fur die An-
derung dieser Textformklausel.

24.4 Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksam-
keit der Ubrigen Bestimmungen unberuhrt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung
gilt eine solche als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck am nachsten kommt.

CREA GmbH @ 0541 404640 Geschaftsfuhrer: Markus Michels member of
FriedhofstraBe 1a ® info@creazwo.de AG Osnhabrick HRB 17194 = Creogroup
49088 Osnabriick www.creazwo.de USt.-IdNr.: DE 153 845 729




	Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
	1. Geltungsbereich
	2. Vertragsschluss, Leistungsgegenstand, Vertragsunterlagen
	3. Leistungsumfang, Projektorganisation, Teil- und Fremdleistungen
	4. Änderungen (Change Requests) und Mehraufwand
	5. Mitwirkungspflichten des Kunden
	6. Besondere Regelungen für Web- und Softwareleistungen
	7. SEO-Leistungen
	8. SEA und Social Media Advertising
	9. Social Media Betreuung
	10. KI-Schulung, Beratung und Implementierung
	11. Abnahme (werkvertragliche Leistungen)
	12. Korrekturschleifen
	13. Leistungszeit und Verzug
	14. Vergütung, Rechnungsstellung, Zahlungsbedingungen
	15. Rechte an Arbeitsergebnissen, Nutzungsrechte, Herausgabe
	16. Gewährleistung (werkvertragliche Leistungen)
	17. Haftung
	18. Referenznennung
	19. Vertraulichkeit
	20. Datenschutz
	21. Wettbewerbsklausel (Abwerbeverbot)
	22. Aufbewahrung, Übergabe, Sicherheit
	23. Optionale Zusatzmodule (nur bei ausdrücklicher Beauftragung)
	23.2 Service-Updates für CMS-Systeme (Security Updates)
	23.3 Barrierefreiheit (Hinweis auf BFSG / WCAG)

	24. Schlussbestimmungen


